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RS OGH 1949/11/3 Ds45/49
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 03.11.1949

Norm

DSt 1872 §2 C4

Rechtssatz

Die Handlungsweise des Anwaltes muß sich unter allen Umständen im Rahmen des Gesetzes bewegen. Mithilfe bei

einem Selbsthilfeexzeß des Mandanten ist eine Berufsp7ichtenverletzung und verstößt gegen die Ehre und das

Ansehen des Standes.

Entscheidungstexte

Ds 45/49
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